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pädagogisch – therapeutische Massnahmen 

 
Vergütung der Transportkosten  

Rechtsgrundlage Das vorliegende Merkblatt stützt sich auf die  

- Verordnung vom 24. November 2021 über die Leistungsangebote der Fa-

milien-, Kinder- und Jugendförderung (FKJV ; BSG 860.22)  

- Direktionsverordnung vom 24. November 2021 (FKJDV; BSG 860.221) 

Die einschlägigen Rechtsgrundlagen finden Sie unter www.be.ch/rechtsgrundla-

gen-fam.  

Geltungsbereich Das Amt für Integration und Soziales (AIS) gewährt Kindern und Jugendlichen auf 

Gesuch hin Beiträge an Transportkosten für die Durchführung bewilligter pädago-

gisch – therapeutischer Massnahmen:  

- heilpädagogische Früherziehung, wenn diese notwendigerweise extern er-

folgen muss 

- Logopädie 

- Psychomotorik 

- Massnahme zur Erlernung einer Kommunikationsform bei Sinnesbeein-

trächtigungen 

Jugendliche nach Austritt aus der Volksschule und bis zum 20. Lebensjahr haben 

nur einen Anspruch auf Vergütung der Transportkosten, wenn sie den Weg zwi-

schen Wohnort und Durchführungsstelle aufgrund ihrer Behinderung nicht selbstän-

dig bewältigen können. 

Berechtigte Die Vergütung umfasst Fahrkosten für die Kinder und Jugendlichen und eine uner-

lässliche Begleitperson bei Anwesenheit des Kindes.   

Erfolgt die heilpädagogische Früherziehung im Umfeld des Kindes, werden die 

Fahrauslagen der Früherzieherin oder dem Früherzieher vergütet. 

Transportmittel In der Regel werden die Kosten für Fahrkarten der öffentlichen Transportmittel ver-

gütet. Beiträge für Transporte mit dem Privatfahrzeug oder mit privaten Transport-

unternehmen werden bewilligt, wenn diese notwendig sind. 

Die Notwendigkeit von Transporten mit dem Privatfahrzeug oder mit privaten Trans-

portunternehmen ergibt sich aus den gesamten Umständen, namentlich dem Alter 

und der Behinderung der Kinder und Jugendlichen, der Strecke, der Verkehrsver-

bindungen und den Transportmöglichkeiten. 

Umfang der Ver-

gütung 
Das AIS übernimmt nur die Kosten für Fahrten (Hin- und Rückweg, total 2 Fahrten) 

auf dem gebräuchlichen bzw. dem direkten Weg zur nächstgelegenen geeigneten 
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Durchführungsstelle gemäss Routenplaner. Es werden keine Transportkosten für 

Gesprächstermine übernommen. 

Wird eine weiter entfernte Durchführungsstelle gewählt, müssen die Mehrkosten 

von der gesetzlichen Vertretung selbst getragen werden.  

Übernommen werden die Kosten für die günstigste Variante für die Transporte mit 

den öffentlichen Transportmitteln (2.Klasse). Es werden keine Kosten für Abonne-

mente übernommen jedoch für Mehrfahrtenkarten, Junior-Karten oder Einzelbil-

lette. 

Die Kilometerentschädigungen für Fahrten mit dem Privatfahrzeug oder mit privaten 

Transportunternehmen richten sich nach den Bestimmungen der Direktionsverord-

nung über die Leistungsangebote der Familien-, Kinder- und Jugendförderung. 

Transporte mit dem Privatfahrzeug werden mit einem Tarif von CHF 0.70 pro Kilo-

meter vergütet. 

Die Beiträge werden bis maximal ein Jahr nach Entstehung der Kosten gewährt. 

Rückerstattung 

der Transport-

kosten 

Das AIS vergütet der gesetzlichen Vertretung die bewilligten Transportkosten. Die 

Transportkosten sind mit dem Formular «Rückerstattung der Transportkosten» un-

ter Angaben der Daten der Durchführung der Logopädie und den Zahlungsbelegen 

in Rechnung zu stellen.  

Die Formulare können elektronisch ausgefüllt und übermittelt werden. Auf Anfrage 

werden die Formulare per Post zugestellt.  

Gültigkeit Dieses Merkblatt gilt ab 1. Januar 2022. Vorbehalten bleibt der Erlass neuer Tarife 

durch den Direktor der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion. 

 


